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Anfang Mai Die Kommission stellt den Vorentwurf des Haushaltsplans auf.

zum 15. Juni Die Kommission übermittelt der Haushaltsbehörde den Vorentwurf.

vom 15. Juni bis 31. Juli Der Rat prüft den Vorentwurf des Haushaltsplans.

Annahme des Entwurfs des Haushaltsplans mit qualifizierter Mehrheit im Rat.

bis Ende Oktober Das Parlament prüft den Entwurf des Haushaltsplans in erster Lesung.

Das Parlament verfügt über 45 Tage, um sich zu äußern.

Es kann:

- den Entwurf billigen. Der Haushaltsplan gilt dann als endgültig festgestellt.

- sich nicht äußern. Der Haushaltsplan gilt dann als endgültig festgestellt.

- sich für Abänderungen bei den NOA* aussprechen (mit der absoluten Mehrheit 

der Mitglieder der Versammlung) oder Änderungsvorschläge zu den OA** 

unterbreiten (mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen).

bis Ende November Der Rat prüft die Abänderungen und Änderungsvorschläge des Parlaments 

(zweite Lesung)

Er kann:

- alle Abänderungen und Änderungsvorschläge des Parlaments akzeptieren. In 

diesem Fall gilt der Haushaltsplan als festgestellt.

- die vom Parlament angenommenen Abänderungen (NOA) ändern (mit 

qualifizierter Mehrheit).

- die Änderungsvorschläge des Parlaments (OA) ablehnen oder ändern (mit 

qualifizierter Mehrheit). Der Rat legt die endgültige Höhe der OA fest, bei diesen 

Ausgaben hat er das letzte Wort.

bis Mitte Dezember Das Parlament prüft die Haltung des Rates (zweite Lesung), vor allem die NOA. 

Das Parlament verfügt für seine zweite Lesung über 15 Tage.

Es kann:

- sich nicht äußern. Der Haushaltsplan gilt dann als endgültig festgestellt.

- die vom Rat an seinen ursprünglichen Abänderungen vorgenommenen 

Änderungen zu den NOA ändern oder ablehnen (mit der Mehrheit seiner 

Mitglieder und drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen) und den Haushaltsplan 

so feststellen (bei den NOA hat es das letzte Wort).

- den Haushaltsplan aus wichtigen Gründen insgesamt ablehnen (mit der 

Mehrheit seiner Mitglieder und zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen).
* Nichtobligatorischen Ausgaben
** Obligatorischen Ausgaben 


